
                                               
 

                          

Schulordnung der TSG 
 

 

  
Die Schule ist ein Ort des Lebens und des Lernens. 

 

Es gelten die Grundsätze der Theodor-Storm-Gemeinschaftsschule mit Grundschulteil: 

 

Für ein Zusammenleben sind Rücksichtnahme, Ehrlichkeit, Toleranz, Hilfsbereitschaft und Höflichkeit 

Voraussetzungen, die an unserer Schule voneinander erwartet werden. 

- Jede Lehrkraft hat das Recht, ungestört zu unterrichten, und die Pflicht, für guten Unterricht 

zu sorgen. 

- Jede Schülerin und jeder Schüler hat das Recht, guten Unterricht zu bekommen, und die 

Pflicht, Störungen zu vermeiden. 

- Alle müssen ihre Pflichten erfüllen und die Rechte der anderen akzeptieren. 

- Den Anweisungen aller in der Schule tätigen Personen ist Folge zu leisten. 

 

 

Schulbeginn 

Die Schülerinnen und Schüler erscheinen pünktlich zum Unterricht. 

Vor dem Klingeln zur 1. Unterrichtsstunde ist das Betreten des oberen Zeilenganges, des Turms 

(inklusive des Gangs vor Küche und Werkraum) und der Klassenräume nicht erlaubt.  

Die Schülerinnen und Schüler halten sich bis zum Klingeln in der Pausenhalle, in der Mensa oder auf 

dem Schulhof auf. 

 

Pausenaufenthalt 

Der Aufenthalt in allen Klassenräumen, außer denen im Turm, wird in den Pausen durch das 

Schlüsselsymbol geregelt. Die Eingangstüren zu den Räumen 1-4 bleiben verschlossen. Der 

Aufenthalt vor diesen Räumen ist nicht gestattet. Schülerinnen und Schüler dürfen fremde 

Klassenräume nicht betreten.  

 

Verhalten in der Pause 

1. Toben ist ausschließlich im Freien gestattet, dafür ist der Schulhof vorgesehen. 

2. Die Mensa dient als Aufenthaltsraum. Dort gilt die Mensaordnung. 

3. Ein Pausenaufenthalt in den Gängen der 1. Zeile, in der Eingangshalle sowie im Turm 

(inklusive des Gangs vor Küche und Werkraum) ist nicht erlaubt.  

4. Der Grundschulbereich einschließlich der dortigen Toiletten ist nur für die Grundschülerinnen 

und Grundschüler vorgesehen.  

5. Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I gehen ausschließlich in Begleitung der 

Lehrkraft in den Grundschulbereich. 

6. Mit dem Klingelzeichen begeben sich die Schülerinnen und Schüler zu den Klassen- bzw. 

Fachräumen. Die Schülerinnen und Schüler, die in der Radsredderhalle Unterricht haben, 

gehen 5 Minuten vor dem Pausenende los und erreichen die Halle über die Danziger Straße. 

7. Bei Streitigkeiten können die Streitschlichterinnen und Streitschlichter über die 

Schulsozialarbeit eingeschaltet werden. 

8. Pausenspiele können beim Spieleausleih ausgeliehen werden. 

 

Toiletten 

Grundsätzlich bleiben die Toiletten während der Unterrichtsstunde geschlossen, außer der Toilette 

im Turm. Die Toiletten werden sauber hinterlassen. Bei mutwilliger Beschädigung werden die 

Verursacher haftbar gemacht. 

 

 

Haftung 

Für Gegenstände kann von der Schule keine Haftung übernommen werden. Eltern haften für das von 

Schülerinnen und Schülern mutwillig beschädigte Eigentum der Schule oder des Mensapächters. 
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Sicherheit 

Beim Spielen ist darauf zu achten, andere nicht zu gefährden.  

Das Verlassen des Schulgeländes ist ohne Erlaubnis einer Lehrkraft verboten. Bei Übertretung dieses 

Verbots erlischt der Versicherungsschutz und es wird eine schriftliche Missbilligung erteilt. 

Das Betreten des Balkons der Aula ist verboten. 

Das Fahrradfahren, Schneeballwerfen, das Spielen mit Lederbällen, Wasserschlachten sowie das 

Skaten und Rollern ist auf dem Schulgelände verboten. 

 

Erhaltung der Sauberkeit und Ordnung 

Jede und jeder soll helfen, die Sauberkeit und Ordnung im Gebäude und auf dem Schulgelände zu 

erhalten.  

 

Abwesenheit wegen Erkrankung bzw. Beurlaubung 

Bei Erkrankung ist die Schule am ersten Tag bis 8.00 Uhr telefonisch zu benachrichtigen. Bei 

Rückkehr der Schülerin/des Schülers bringt dieser am ersten Tag eine schriftliche Entschuldigung 

mit. Beurlaubungen sind mindestens vier Wochen im Voraus schriftlich beim Klassenlehrer bzw. bei 

der Schulleitung zu beantragen. 

 

Inkrafttreten 

Diese Schulordnung (SchuO) tritt zum 1. August 2014 in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               
 

                          

Schulordnung der TSG 
 

 

 

 

Regeln für das allgemeine Zusammenleben in der 

Schule 

 

 

 
► Technische Geräte (Handy, Tablets etc.) dürfen nicht sichtbar und hörbar sein. Wenn eine 

Schülerin oder ein Schüler dagegen verstößt, wird das Gerät abgenommen und am Ende des 

Schultages wieder ausgehändigt. Im Wiederholungsfall werden die Eltern zu einem 

Gesprächstermin mit der Klassenleitung und der Stufenleitung gebeten.  
► Jede Schülerin und jeder Schüler übernimmt nach Möglichkeit ein Amt. 

► In den Klassenräumen hängen nur Schülerarbeiten und schulrelevante Materialien. 

Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte sorgen gemeinsam für eine lernanregende 

Gestaltung des Raumes. 

► Allen Schülerinnen und Schülern ist es verboten, auf dem Schulgelände zu rauchen, 

koffeinhaltige Getränke und Alkohol zu trinken oder Drogen zu konsumieren.  
► Allen Schülerinnen und Schülern ist es verboten, Laserpointer, Waffen oder waffenähnliche 

Gegenstände oder Messer mit in die Schule zu bringen. 
► Auseinandersetzungen werden gewaltfrei geregelt. Bei verbalen oder tätlichen Übergriffen gilt 

das Motto: „Wer schlägt, der geht!“ 
► Eigentum ist zu achten. 

► In der Schule wird Deutsch gesprochen. 

 

Regeln für den Unterricht 
 

 
► Alle Jacken werden im Vorraum aufgehängt. Falls kein Vorraum vorhanden ist, werden die 

Jacken über die Stühle gehängt. 
► Außer aus religiösen Gründen sind Kopfbedeckungen verboten. 

► Wenn die Lehrkraft den Raum betritt, stehen die Schülerinnen und Schüler auf und es erfolgt 

eine gemeinsame Begrüßung. 
► Das Kaugummikauen ist verboten. 

► Keine Schülerin und kein Schüler läuft unaufgefordert in der Klasse herum, Gegenstände 

werden nicht geworfen. 
► Die Lehrkräfte entscheiden, welche Materialien verwendet werden. Collegeblöcke sind kein 

Ersatz für Hefte oder Ordner. 
► Das Mitbringen von wasserunlöslichen Stiften ist verboten. Nur wenn eine Lehrkraft solche 

Stifte ausgibt, dürfen sie unter Aufsicht benutzt werden. 
► In den Fächern Sport, Hauswirtschaftslehre, Verbraucherbildung, Gestalten und Technik ist 

passende Kleidung zu tragen. 

► Alle Materialien werden pfleglich behandelt. Bücher werden eingeschlagen. Selbstklebefolie 

als Buchschutz ist nicht erlaubt. Beschädigte Bücher und Materialien müssen ersetzt werden. 
► Die Lehrkraft beendet die Stunde. 

► Am Ende des Unterrichts sind die Klassen- und Fachräume ordentlich zu hinterlassen und die 

Stühle hochzustellen. 
► Bei Schulveranstaltungen ist das Tragen des Schul-T-Shirts erwünscht. 

 
 


